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Bericht des Bilanz- und Prüfungsausschusses  

der GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH (GBG) 

gemäß §30 g Abs. 4a GmbH-Gesetz über die Prüfung des Jahresabschlusses 
2020 

an den Aufsichtsrat 

 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 sowie der Lagebericht wurden von der K&E Wirtschaftstreuhand 
GmbH geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die Abschlussprüfung 
hat zu keinen Beanstandungen Anlass gegeben.  

Der Corporate Governance Bericht 2020 und der Compliance-Bericht 2020 liegen vor. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 durch den Prüfungsausschuss gem. § 30 g Abs. 4a 
GmbH-Gesetz fand gemäß § 30 h Abs. 1 GmbH-Gesetz unter Beiziehung des verantwortlichen 
Abschlussprüfers, Herrn Mag. Dr. Hannes Greimer, statt. Im Rahmen der Sitzung des Aufsichtsrats am 
09.03.2021 hat der Abschlussprüfer die vorgenommenen Prüfungshandlungen erläutert und ist auf die 
Ergebnisse der Prüfung eingegangen. Der Abschlussprüfer stand für Fragen in der Sitzung des 
Aufsichtsrates am 09.03.2021 sowie in der Sitzung des Bilanz- und Prüfungsausschusses am 16.03.2021 
zur Verfügung.   

Der Bilanzgewinn per 31.12.2020 beträgt EUR 0,00. Dieser setzt sich aus dem Jahresfehlbetrag in der 
Höhe von EUR -568.680,91 sowie der Auflösung der Gewinnrücklagen in der Höhe von EUR 568.680,91 
zusammen. 

Nach eingehender Prüfung ist der Prüfungsausschuss einstimmig zu dem Ergebnis gekommen, dass 
der Jahresabschluss samt Lagebericht zum 31.12.2020 keinen Anlass zu Beanstandungen gibt. Der 
Prüfungsausschuss hat daher dem Aufsichtsrat der GBG empfohlen, den von der Geschäftsführung 
vorgelegten Jahresabschluss samt Lagebericht zum 31.12.2020 zu genehmigen sowie eine 
entsprechende Empfehlung an die Generalversammlung auszusprechen.  

Der Abschlussprüfer hat dem Aufsichtsratsvorsitzenden die gesetzlich geforderten Angaben gemäß § 
270 Abs. 1 a UGB mit Schreiben vom 16.03.2021 dargelegt. Die K&E Wirtschaftstreuhand GmbH hat in 
diesem Schreiben mitgeteilt, dass derzeit keine Umstände vorliegen, die eine Befangenheit oder 
Ausgeschlossenheit der Gesellschaft als Abschlussprüfer begründen könnten.  

Gemäß § 270 Abs. 1 a UGB hat der Abschlussprüfer weiters über die Einbeziehung in ein gesetzliches 
Qualitätssicherungssystem zu berichten. Als gesetzliche Grundlage ist dabei das Abschlussprüfung-
Qualitätssicherungsgesetz (A-QSG) heranzuziehen. Entsprechend dieser Bestimmungen hat sich die 
K&E Wirtschaftstreuhand GmbH der Qualitätsprüfung unterzogen. Die Gesellschaft verfügt über eine 
aufrechte Bescheinigung nach dem A-QSG und ist in das öffentliche Register der 
Qualitätskontrollbehörde eingetragen. 

Die K&E Wirtschaftstreuhand GmbH bestätigt ferner, dass ihr weder Ausschlussgründe gemäß § 271 
bzw. § 271a UGB noch sonstige Umstände bekannt sind, die die Besorgnis einer Befangenheit 
begründen würde.  
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Der Prüfungsausschuss hat daher dem Aufsichtsrat in der Sitzung des Bilanz- und Prüfungsausschusses 
am 16.03.2021 die K&E Wirtschaftstreuhand GmbH als Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr zum 
31.12.2021 empfohlen. 

 

 

Die Vorsitzende 

 

Mag. Theresia Eisel-Eiselsberg 





























 

Gesellschafterbeschluss 

der Gesellschafter 

der GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH 

 

 

Gesellschafter: 

 

Anteil am Stammkapital: 

 

 absolut  

 

in % 

Stadt Graz € 72.635 99,5 % 

Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH €      365,-- 0,5% 

 

Gem. § 34 GmbH-Gesetz stimmen die Gesellschafter der GBG Gebäude- und Baumanagement Graz 

GmbH im Umlaufwege folgenden Anträgen zu: 

 

1. Zustimmung zur Beschlussfassung im Umlaufwege gem. § 34 GmbHG. 

2. Beschlussfassung über die Genehmigung und Feststellung des Jahresabschlusses 2020 und über 

die Kenntnisnahme des Lageberichtes und des Corporate Governance Berichtes für das 

Geschäftsjahr 2020  

3. Beschlussfassung über den Vortrag des Bilanzgewinnes in Höhe von € 0,00 auf neue Rechnung. 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2020 

5. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 

6. Zustimmung zur Bestellung der K&E Wirtschaftstreuhand GmbH zur Wirtschaftsprüferin für das 

Geschäftsjahr 2021 

 

Beilagen:  

Prüfbericht der GBG zum 31.12.2020 

Bericht des Bilanz- und Prüfungsausschusses an den Aufsichtsrat  

Gewinnverwendungsvorschlag 2020  

Corporate Governance Bericht 2020 inkl. Compliance Bericht 2020 

 

Die unten angeführten Gesellschafter bestätigen mit ihrer Unterschrift unter Beisetzung des Datums 

die Zustimmung zu den unter Punkt 1. bis 6. dargestellten Anträgen.  

 
 

Gesellschafter 
 

 

Zustimmung 

 

Datum 

 

Unterschrift 

 

Stadt Graz -  

StR Dr. Günter Riegler 

(unterschrieben aufgrund des Gemeinderats-

Beschlusses vom 20.5.2021, GZ: A8-21515/2006-

283) 

 

ja/nein 

  

 

Holding Graz –  

Kommunale Dienstleistungen GmbH 

DI Wolfgang Malik 

 

ja/nein 
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